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§ 1 Abs. 4 EStG: 
Natürliche Personen, die im Inland weder einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, sind vorbehaltlich 
der Absätze 2 und 3 und des § 1a beschränkt einkommensteuerpflichtig, wenn sie inländische Einkünfte im Sinne des 
§ 49 haben.

§ 49 Abs. 1 Nr. 6 EStG: 
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (§ 21), wenn das unbewegliche Vermögen, die Sachinbegriffe oder Rechte
im Inland belegen oder in ein inländisches öffentliches Buch oder Register eingetragen sind oder in einer  inländischen 
Betr iebsstätteoder in einer anderen Einrichtung verwertet werden;

§ 49 Abs. 1 Nr. 9 EStG: 
sonstige Einkünfte im Sinne des § 22 Nr. 3, auch wenn sie bei Anwendung dieser Vorschrift einer anderen Einkunftsart 
zuzurechnen wären, soweit es sich um Einkünfte aus der Nutzung beweglicher Sachen im Inland oder aus der Über-
lassung der Nutzung oder des Rechts auf Nutzung von gewerblichen, technischen, wissenschaftlichen und ähnlichen Er-
fahrungen, Kenntnissen und Fer tigkeiten, z.B. Plänen, Mustern und Verfahren handelt, die im Inland genutzt werden 
oder worden sind; dies gilt nicht, soweit es sich um steuerpflichtige Einkünfte im Sinne der Nummer 1 bis 8 handelt.

§ 2 KStG: 
Beschränkt körperschaftsteuerpflichtig sind
1. Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen, die weder ihre Geschäftsleitung noch ihren Sitz im 
Inland haben, mit ihren inländischen Einkünften;
2. sonstige Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen, die nicht unbeschränkt steuerpflichtig sind, 
mit den inländischen Einkünften, die dem Steuerabzug ganz oder teilweise unterliegen.
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§ 50a Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 EStG: 

bei Einkünften, die aus Vergütungen für die Nutzung bewegli-

cher Sachen oder für die Überlassung der Nutzung oder des 

Rechts auf Nutzung von Rechten, insbesondere von Urheber-

rechten und gewerblichen Schutz-rechten, von gewerblichen, 

technischen, wissenschaftlichen und ähnlichen Erfahrungen, 

Kenntnissen und Fer tigkeiten, z.B. Plänen, Mustern und 

Verfahren, herrühren (§ 49 Abs. 1 Nr. 2, 3, 6 und 9).
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§ 50a Abs. 4 Satz 2-4 EStG: 
2Dem Steuerabzug unterliegt der volle Betrag der Einnahmen
einschließlich der Beträge im Sinne des § 3 Nr. 13 und 16. 
3Abzüge, z.B. für Betriebsausgaben, Werbungskosten, Sonder-
ausgaben und Steuern, sind nicht zulässig. 4Der Steuerabzug 
beträgt 20 vom Hundert der Einnahmen.

§ 8 Abs. 6 KStG: 
Besteht das Einkommen nur aus Einkünften, von denen ledig-
lich ein Steuerabzug vorzunehmen ist, so ist ein Abzug von 
Betriebsausgaben oder Werbungskosten nicht zulässig. 
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1Die Steuer entsteht in dem Zeitpunkt, in dem die Aufsichtsratsvergütungen (Absatz 1) oder die 
Vergütungen (Absatz 4) dem Gläubiger der Aufsichtsratsvergütungen oder der Vergütungen 
zufließen. 2In diesem Zeitpunkt hat der Schuldner der Aufsichtsratsvergütungen oder der 
Vergütungen den Steuerabzug für Rechnung des beschränkt steuerpflichtigen Gläubigers 
(Steuerschuldner) vorzunehmen. 3Er hat die innerhalb eines Kalendervierteljahres einbehaltene 
Steuer jeweils zum 10. des dem Kalendervierteljahr folgenden Monats an das für ihn zuständige 
Finanzamt abzuführen. 4Der beschränkt Steuerpflichtige ist beim Steuerabzug von Aufsichts-
ratsvergütungen oder von Vergütungen Steuerschuldner. 5Der  Schuldner der Aufsichtsratsver-
gütungen oder der Vergütungen haftet aber für  die Einbehaltung und Abführung der 
Steuer.
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7Der Schuldner der Vergütungen ist verpflichtet, dem beschränkt steuerpflichtigen Gläubiger auf 
Verlangen die folgenden Angaben nach amtlich vorgeschriebenem Muster zu bescheinigen:

1. den Namen und die Anschrift des beschränkt steuerpflichtigen Gläubigers;
2. die Art der Tätigkeit und Höhe der Vergütung in Euro;
3. den Zahlungstag;
4. den Betrag der einbehaltenen und abgeführten Steuer nach § 50a Abs. 4;
5. das Finanzamt, an das die Steuer abgeführt worden ist.

Bedeutung:

• Steueranrechnung im Ausland (analog § 34c Abs. 1 EStG)

• Vergütungsverfahren im Inland (§ 50d Abs. 1 EStG)
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1Bei unbeschränkt Steuerpflichtigen, die mit ausländischen Einkünften in dem Staat, aus dem die Ein-
künfte stammen, zu einer der deutschen Einkommensteuer entsprechenden Steuer herangezogen werden, 
ist die festgesetzte und gezahlte und keinem Ermäßigungsanspruch mehr unterliegende ausländische 
Steuer auf die deutsche Einkommensteuer anzurechnen, die auf die Einkünfte aus diesem Staat entfällt. 
2Die auf diese ausländischen Einkünfte entfallende deutsche Einkommensteuer ist in der Weise zu 
ermitteln, dass die sich bei der Veranlagung des zu versteuernden Einkommens – einschließlich der 
ausländischen Einkünfte – nach den §§ 32a, 32b, 34 und 34b ergebende deutsche Einkommensteuer im 
Verhältnis dieser ausländischen Einkünfte zur Summe der Einkünfte aufgeteilt wird. 3Bei  der Ermittlung 
der ausländischen Einkünfte sind die ausländischen Einkünfte nicht zu berücksichtigen, die in dem Staat, 
aus dem sie stammen, nach dessen Recht nicht besteuert werden. 4Gehören ausländische Einkünfte der in 
§ 34d Nr. 3,4,6,7 und 8 Buchstabe c genannten Art zum Gewinn eines inländischen Betriebes, sind bei 
ihrer Ermittlung Betriebsausgaben und Betriebsvermögensminderungen abzuziehen, die mit den diesen 
Einkünften zugrunde liegenden Einnahmen in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. 5Die ausländi-
schen Steuern sind nur insoweit anzurechnen, als sie auf die im Veranlagungszeitraum bezogenen Ein-
künfteentfallen. 
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Statt der Anrechnung (Absatz 1) ist die ausländische Steuer auf 
Antrag bei der Ermittlung der Einkünfte abzuziehen.
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(1) Lizenzgebühren, die aus einem Vertragsstaat stammen und an eine im anderen Vertragsstaat ansässige Person gezahlt werden, können im anderen 
Staat besteuert werden.
(2) Diese Lizenzgebühren können jedoch auch in dem Vertragsstaat, aus dem sie stammen, nach dem Recht dieses Staates besteuert werden; die Steuer 
darf aber , wenn der Empfänger der Lizenzgebühren der Nutzungsberechtigte ist, ... vom Hundert (der Prozentsatz ist in den bilateralen Verhandlungen 
festzulegen) des Bruttobetrages der Lizenzgebühren nicht � bersteigen. Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten regeln in gegenseitigem 
Einvernehmen, wie diese Begrenzungsbestimmung durchzuführen ist.

(3) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck „Lizenzgebühren“  bedeutet Vergütungen jeder Art, die für die Benutzung oder für das Recht auf 
Benutzung von Urheberrechten an literarischen, künstlerischen oder wissenschaftlichen Werken, einschließlich kinematographischer Filme sowie Filme 
oder Tonbändern für Radio- oder Fernsehfunk, von Patenten, Marken, Mustern oder Modellen, Plänen, geheimen Formeln oder Verfahren oder für die 
Benutzung gewerblicher, kaufmännischer oder wissenschaftlicher Erfahrungen gezahlt werden.
(4) Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat ansässige Nutzungsberechtigte im anderen Vertragsstaat, aus dem die 
Lizenzgebühren stammen, eine gewerbliche Tätigkeit durch eine dort gelegene Betriebstätte oder eine selbständige Arbeit durch eine dort gelegene feste 
Einrichtung ausübt und die Rechte oder Vermögenswerte, für die die Lizenzgebühren gezahlt werden, tatsächlich zu
a) dieser Betriebstätte oder festen Einrichtung oder
b) Geschäftstätigkeiten im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c 
gehören. In diesen Fällen ist Artikel 7 beziehungsweise Artikel 14 anzuwenden.
(5) Lizenzgebühren gelten dann als aus einem Vertragsstaat stammend, wenn der Schuldner dieser Staat selbst, eine seiner Gebietskörperschaften oder 
eine in diesem Staat ansässige Person ist. Hat aber der Schuldner der Lizenzgebühren, ohne Rücksicht darauf, ob er in einem Vertragsstaat ansässig ist 
oder nicht, in einem Vertragsstaat eine Betriebstätte oder eine feste Einrichtung und ist die Verpflichtung zur Zahlung der Lizenzgebühren für Zwecke der 
Betriebstätte oder der festen Einrichtung eingegangen worden und trägt die Betriebstätte oder die feste Einrichtung die Lizenzgebühren, so gelten die 
Lizenzgebühren als aus dem Staat stammend, in dem die Betriebstätte oder die feste Einrichtung liegt.
(6) Bestehen zwischen dem Schuldner und dem Nutzungsberechtigten oder zwischen jedem von ihnen und einem Dritten besondere Beziehungen und 
übersteigen deshalb die Lizenzgebühren, gemessen an der zugrunde liegenden Leistung, den Betrag, den Schuldner und Nutzungsberechtigter ohne diese 
Beziehungen vereinbart hätten, so wird dieser Artikel nur auf den letzteren Betrag angewendet. In diesem Fall kann der übersteigende Betrag nach dem 
Recht eines jeden Vertragsstaates und unter Berücksichtigung der anderen Bestimmungen dieses Abkommens besteuert werden.
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(1) L izenzgeb� hren, die aus einem Vertragsstaat stammen und deren Nutzungsberechtigter eine im anderen 
Vertragsstaat ansässige Person ist, können nur  im anderen Staat besteuer t werden. 

(2) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck „Lizenzgebühren“ bedeutet Vergütungen jeder Art, die für die 
Benutzung oder für das Recht auf Benutzung von Urheberrechten an literarischen, künstlerischen oder wissen-
schaftlichen Werken, einschließlich kinematographischer Filme, von Patenten, Marken, Mustern oder Modellen, 
Plänen, geheimen Formeln oder Verfahren oder für die Mitteilung gewerblicher, kaufmännischer oder wissen-
schaftlicher Erfahrungen gezahlt werden. 

(3) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat ansässige Nutzungsberechtigte im anderen 
Vertragsstaat, aus dem die Lizenzgebühren stammen, eine Geschäftstätigkeit durch eine dort gelegene Betrieb-
stätte ausübt und die Rechte oder Vermögenswerte, für die die Lizenzgebühren gezahlt werden, tatsächlich zu 
dieser Betriebstätte gehören. In diesem Fall ist Artikel 7 anzuwenden. 

(4) Bestehen zwischen dem Schuldner und dem Nutzungsberechtigten oder zwischen jedem von ihnen und 
einem Dritten besondere Beziehungen und übersteigen deshalb die Lizenzgebühren, gemessen an der zugrunde 
liegenden Leistung, den Betrag, den Schuldner und Nutzungsberechtigter ohne diese Beziehungen vereinbart 
hätten, so wird dieser Artikel nur auf den letzteren Betrag angewendet. In diesem Fall kann der übersteigende 
Betrag nach dem Recht eines jeden Vertragsstaats und unter Berücksichtigung der anderen Bestimmungen 
dieses Abkommens besteuert werden. 
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(3) Eine ausländische Gesellschaft hat keinen Anspruch auf völlige oder teilweise Entlastung 
nach Absatz 1 oder 2, soweit Personen an ihr beteiligt sind, denen die Erstattung oder Freistel-
lung nicht zustände, wenn die die Einkünfte unmittelbar erzielten, und für die Einschaltung der 
ausländischen Gesellschaft wir tschaftliche oder sonst beachtliche Gr � nde fehlen und sie
keine eigene Wir tschaftst� tigkeit entfaltet.
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(4) Die Entlastung nach Absatz 1 ist zu versagen oder zu entziehen, wenn der hauptsächliche 
Beweggrund oder einer der hauptsächlichen Beweggründe für Geschäftsvorfälle die Steuerver-
meidung oder der Missbrauch sind. § 50d Abs. 3 bleibt unberührt.
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(3) Ist der Empfänger einer der in Absatz 4 bezeichneten sonstigen Leistungen ein Unterneh-
mer, so wird die sonstige Leistung abweichend von Absatz 1 dort ausgeführt, wo der Empfän-
ger sein Unternehmen betreibt.
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(4) Sonstige Leistungen im Sinne des Absatzes 3 sind:
1. die Einräumung, Übertragung und Wahrnehmung von Patenten, Urheberrechten, Mar-

kenrechten und ähnlichen Rechten;
…

5. die Überlassung von Informationen einschließlich gewerblicher Verfahren und Erfah-
rungen.
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(1) Die Steuer beträgt für jeden steuerpflichtigen Umsatz sechzehn vom Hundert der Bemes-

sungsgrundlage (§§ 10, 11, 25 Abs. 3 und § 25a Abs. 3 und 4).

(2) Die Steuer ermäßigt sich auf sieben vom Hundert für die folgenden Umsätze:

7.c) die Einräumung, Übertragung und Wahrnehmung von Rechten, die sich aus dem 

Urheberrechtsgesetz ergeben,

…   
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(1) Steuerschuldner ist in den Fällen

1. des § 1 Abs. 1 Nr. 1 und des § 14 Abs. 2 [ab 1.1.2004: § 14c Abs. 1] der

Unternehmer;
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(1) Schulden und andere Lasten, Betriebsausgaben, Werbungskosten und andere Ausgaben sind 

steuerlich regelmäßig nicht zu berücksichtigen, wenn der Steuerpflichtige dem Verlangen der 

Finanzbehörde nicht nachkommt, die Gläubiger oder die Empf� nger  genau zu benennen. Das 

Recht der Finanzbehörde, den Sachverhalt zu ermitteln, bleibt unberührt.
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(1) Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten (§ 42 AO):

Basis- oder Briefkastengesellschaften

(2) unbeschränkte Steuerpflicht wegen Ort der Geschäftsleitung im Inland

(3) Hinzurechnungsbesteuerung

(§ 7-14 AStG)
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• Niedrigsteuerland i. S. d. § 8 Abs. 3 AStG (weniger als 25% Ertragssteuerbelastung)

• Deutschbeherrschung (mehr als 50% deutsche Anteilseigner)

• Patentverwertung ist eine passive Tätigkeit i. S. d. § 8 Abs. 1 Nr. 6a AStG
(nicht betroffen: Auswertung eigener Forschungs- und Entwicklungsarbeit)
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Werden Einkünfte eines Steuerpflichtigen aus Geschäftsbeziehungen mit einer ihm nahestehenden
Person dadurch gemindert, dass er im Rahmen solcher Geschäftsbeziehungen zum Ausland Bedin-
gungen vereinbart, die von denen abweichen, die voneinander unabhängige Dritte unter gleichen oder 
ähnlichen Verhältnissen vereinbart hätten, so sind seine Einkünfte unbeschadet anderer Vorschriften 
so anzusetzen, wie sie unter den zwischen unabhängigen Dritten vereinbarten Bedingungen angefal-
len wären.
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„ (3) Bei Sachverhalten, die Vorgänge mit Auslandsbezug betreffen, hat ein Steuerpflichtiger über 
die Art und den Inhalt seiner Geschäftsbeziehungen mit nahestehenden Personen im Sinne des 
§ 1 Abs. 2 des Außensteuergesetzes Aufzeichnungen zu erstellen. Die Aufzeichnungspflicht um-
fasst auch die wirtschaftlichen und rechtlichen Grundlagen für eine den Grundsatz des Fremd-
vergleichs beachtende Vereinbarung von Preisen und anderen Geschäftsbedingungen mit den 
Nahestehenden. Bei außergewöhnlichen Geschäftsvorfällen sind die Aufzeichnungen zeitnah zu 
erstellen. Die Aufzeichnungspflichten gelten entsprechend für Steuerpflichtige, die für die 
inländische Besteuerung Gewinne zwischen ihrem inländischen Unternehmen und dessen 
ausländischer Betriebsstätte aufzuteilen oder den Gewinn der inländischen Betr iebsst� tte ihres 
ausländischen Unternehmens zu ermitteln haben. Um eine einheitliche Rechtsanwendung sicher-
zustellen, wird das Bundesministerium der Finanzen ermächtigt, mit Zustimmung des Bundesrates 
durch Rechtsverordnung Art, Inhalt und Umfang der zu erstellenden Aufzeichnungen zu 
bestimmen. Die Finanzbehörde soll die Vorlage von Aufzeichnungen in der Regel nur für die 
Durchführung einer Außenprüfung verlangen. Die Vorlage richtet sich nach § 97 mit der Maß-
gabe, dass Absatz 2 dieser Vorschrift keine Anwendung findet. Sie hat jeweils auf Anforderung 
innerhalb einer Frist von 60 Tagen zu erfolgen. In begründeten Einzelfällen kann die Vor lagefr ist
verlängert werden.“
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„ (3) Ver letzt ein Steuerpflichtiger seine Mitwirkungspflichten nach § 90 Abs. 3 dadurch, dass er 
die Aufzeichnungen nicht vor legt, oder sind vorgelegte Aufzeichnungen im Wesentlichen 
unverwertbar oder wird festgestellt, dass der Steuerpflichtige Aufzeichnungen im Sinne des § 90 
Abs. 3 Satz 3 nicht zeitnah erstellt hat, so wird widerlegbar vermutet, dass seine im Inland 
steuerpflichtigen Eink� nfte, zu deren Ermittlung die Aufzeichnungen im Sinne des § 90 Abs. 3 
dienen, höher als die von ihm erkl� r ten Eink� nfte sind. Hat in solchen Fällen die Finanzbehörde 
eine Sch� tzung vorzunehmen und können diese Einkünfte nur innerhalb eines bestimmten Rahmens, 
insbesondere nur aufgrund von Preisspannen bestimmt werden, kann dieser Rahmen zu Lasten des 
Steuerpflichtigen ausgeschöpft werden.“
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„ (3) Legt ein Steuerpflichtiger Aufzeichnungen im Sinne des § 90 Abs. 3 nicht vor oder sind 
vorgelegte Aufzeichnungen im Wesentlichen unverwertbar, ist ein Zuschlag von 5.000 Euro 
festzusetzen. Der Zuschlag beträgt mindestens 5 vom Hundert und höchstens 10 vom Hundert 
des Mehrbetrags der Einkünfte, der sich nach einer Berichtigung aufgrund der Anwendung des 
Absatzes 3 ergibt, wenn sich danach ein Zuschlag von mehr als 5.000 Euro ergibt. Bei 
verspäteter Vorlage von verwertbaren Aufzeichnungen beträgt der Zuschlag bis zu 1.000.000 
Euro, mindestens jedoch 100 Euro für jeden vollen Tag der Fristüberschreitung. Soweit den 
Finanzbehörden Ermessen hinsichtlich der Höhe des Zuschlags eingeräumt ist, sind neben 
dessen Zweck, den Steuerpflichtigen zur Erstellung und fristgerechten Vorlage der Aufzeich-
nungen im Sinne des § 90 Abs. 3 anzuhalten, insbesondere die von ihm gezogenen Vorteile 
und bei verspäteter Vorlage auch die Dauer der Fristüberschreitung zu berücksichtigen. Von 
der Festsetzung eines Zuschlags ist abzusehen, wenn die Nichter f� llung der Pflichten nach § 
90 Abs. 3 entschuldbar ist. Das Verschulden eines gesetzlichen Vertreters oder eines 
Erfüllungsgehilfen steht dem eigenen Verschulden gleich. Der Zuschlag ist regelmäßig nach 
Abschluss der  Außenpr � fung festzusetzen.“
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Abweichend von Absatz 1 gelten die folgenden Vorschriften:

1. 1Übt ein anderer als der Eigentümer die tatsächliche Herrschaft über ein Wirtschaftsgut in der 
Weise aus, dass er den Eigentümer von der Einwirkung auf das Wirtschaftsgut wirtschaftlich 
ausschließen kann, so ist ihm das Wirtschaftsgut zuzurechnen. 2Bei Treuhandverhältnissen sind die 
Wirtschaftsgüter dem Treugeber, beim Sicherungseigentum dem Sicherungsgeber und beim Eigen-
besitz dem Eigenbesitzer zuzurechnen.

2. Wirtschaftsgüter, die mehreren zur gesamten Hand zustehen, werden den Beteiligten anteilig zuge-
rechnet, soweit eine getrennte Zurechnung für die Besteuerung erforderlich ist.
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